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RS OGH 1998/11/10 4Ob288/98a
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1998

Norm

EO §63 Z2

Rechtssatz

§ 63 Z 2 EO gilt nur für Befriedigungsexekutionen. Bei einer einstweiligen Verfügung besteht kein Bedürfnis, den

Zinssatz und den Tag anzugeben, von welchem an die Zinsen rückständig sind, weil es zu keiner Verteilung eines

Exekutionserlöses kommt.
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